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BESCHLUSS (EU) 2020/… DES RATES 

vom … 

über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit Neuseeland  

über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Neuseeland  

über den Austausch personenbezogener Daten zwischen  

der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit  

auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol)  

und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus  

zuständigen neuseeländischen Behörden 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16 

Absatz 2 und Artikel 88 in Verbindung mit Artikel 218 Absätze 3 und 4, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates1 wurde am 

11. Mai 2016 angenommen und gilt seit dem1. Mai 2017. 

(2) Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/794, insbesondere jene, die die 

Übermittlung personenbezogener Daten von der Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) an Drittstaaten und 

internationale Organisationen regeln, sehen vor, dass Europol auf der Grundlage eines 

gemäß Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

abgeschlossenen internationalen Abkommens zwischen der Union und dem Drittstaat, das 

angemessene Garantien hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte und 

der Grundfreiheiten von Personen bietet, personenbezogene Daten an eine Behörde dieses 

Drittstaats übermitteln darf. 

(3) Es sollten Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss eines Abkommens zwischen der 

Europäischen Union und Neuseeland über den Austausch personenbezogener Daten 

zwischen der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (Europol) und den für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und 

Terrorismus zuständigen neuseeländischen Behörden (im Folgenden „Abkommen“) 

aufgenommen werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 

über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 
2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 
24.5.2016, S. 53). 
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(4) Wie in Erwägungsgrund 35 der Verordnung (EU) 2016/794 erläutert, sollte die 

Kommission den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) auch während der 

Verhandlungen über das Abkommen und in jedem Fall vor Abschluss des Abkommens 

konsultieren können. 

(5) Das Abkommen sollte die Grundrechte und Grundsätze wahren, die insbesondere mit der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, namentlich das Recht 

auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäß Artikel 7 der Charta, das Recht auf 

Schutz personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 der Charta und das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und auf unparteiisches Gericht gemäß Artikel 47 der Charta. Das 

Abkommen sollte unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze angewandt werden. 

(6) Das Abkommen sollte die Übermittlung personenbezogener Daten oder andere Formen der 

Zusammenarbeit zwischen den für die Wahrung der nationalen Sicherheit zuständigen 

Behörden nicht beeinträchtigen oder berühren. 

(7) Irland ist durch die Verordnung (EU) 2016/794 gebunden und beteiligt sich daher an der 

Annahme dieses Beschlusses. 
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(8) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die 

Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieses Beschlusses und 

ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(9) Der EDSB wurde zu diesem Beschluss und dem Addendum angehört und hat seine 

Stellungnahme am 31. Januar 2020 abgegeben — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, Verhandlungen mit Neuseeland über ein Abkommen 

zwischen der Europäischen Union und Neuseeland über den Austausch personenbezogener 

Daten zwischen der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und den für die Bekämpfung von schwerer 

Kriminalität und Terrorismus zuständigen neuseeländischen Behörden aufzunehmen. 

(2) Die Verhandlungen werden auf der Grundlage der im Addendum zu diesem Beschluss 

festgelegten Verhandlungsrichtlinien des Rates geführt. 

Artikel 2 

Die Kommission wird als Verhandlungsführer der Union benannt. 

Artikel 3 

Die Verhandlungen werden im Benehmen mit der zuständigen Arbeitsgruppe des Rates und im 

Einklang mit den im Addendum dieses Beschlusses enthaltenen Richtlinien sowie vorbehaltlich 

etwaiger Richtlinien, die der Rat anschließend gegenüber der Kommission erlässt, geführt. 

Die Kommission erstattet der Arbeitsgruppe des Rates regelmäßig über die Fortschritte bei den 

Verhandlungen Bericht und übermittelt ihr alle Verhandlungsdokumente unverzüglich. 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu … am ... 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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